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Die Botschaft des Gemeinderates mit den Erläuterungen zu den Geschäften wird vor der 
Versammlung an alle Haushaltungen verschickt. 
 
Die detaillierte Jahresrechnung 2023 kann auf der Website der Gemeinde Bargen unter 
www.bargen-be.ch heruntergeladen oder bei der Gemeindeverwaltung Bargen in schriftli-
cher Form bezogen werden. 
 
Gegen Versammlungsbeschlüsse kann innert 30 Tagen beim Regierungsstatthalteramt 
Seeland, Amthaus, Stadtplatz 33, 3270 Aarberg, schriftlich und begründet Beschwerde 
geführt werden. Die Frist beginnt am Tag nach der Versammlung zu laufen. 
 
Verletzungen von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften sind an der Versammlung 
sofort zu rügen. 
 
 
Der Gemeinderat  Bargen, im Mai 2024 
 
 

Stimmrecht 
Gemeindeordnung (GO) Einwohnergemeinde Bargen Art. 23 Abs. 1 Schweizerbürgerinnen und 
Schweizerbürger, die seit drei Monaten in der Gemeinde wohnhaft sind und das 18. Altersjahr 
zurückgelegt haben, sind stimmberechtigt. Personen, die wegen Geisteskrankheit oder Geistes-
schwäche entmündigt sind, bleiben vom Stimmrecht ausgeschlossen.  

http://www.bargen-be.ch/


 

 
 

Traktanden 
 
1. Teilrevision Organisationsreglement - Genehmi-

gung 

2. Jahresrechnung 2023 – Genehmigung 

3. Orientierung Gemeinderat 
 - Revision Ortsplanung 
 - Schule Bargen 
 - Liegenschaft Wanzenried, Niederriedstrasse 1 
 - Projekt Friedhofumgestaltung 
 - Mehrzweckhallenreglement 
 - Sanierung Roter Platz bei Mehrzweckhalle 
 

4. Verschiedenes 
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1. Teilrevision Organisationsreglement – Genehmigung 

Die Gemeindeordnung soll bei den Kommissionsstrukturen per 1.1.2025 an-
gepasst werden.  
 
Die Teilrevision der Gemeindeordnung sieht vor, dass die Aufgaben der ein-
zelnen Ressorts verändert und somit gleichzeitig Optimierungen vorgenom-
men werden. Die Veränderungen der Ressorts/Aufgaben der Gemeinderäte 
haben Einfluss auf die Aufgaben der bestehenden Kommissionen, welche 
im Anhang I der Gemeindeordnung geregelt sind. Damit einhergehend soll 
die Liegenschaftskommission rückwirkend per 31.8.2023 aufgehoben wer-
den. 
 
Die Aufgaben sollen sinngemäss zusammengeführt und Synergien mit den 
Stellenprofilen der Gemeindeangestellten genutzt werden. Zudem ist die An-
zahl der Kommissionsmitglieder auf maximal 5 Mitglieder festzulegen. Der 
Gemeinderat erachtet eine Verkleinerung als zeitgemäss und richtig. 
 
Nachfolgend sind die Änderungen des Anhang I der Gemeindeordnung auf-
geführt: 

- Änderung der Aufgaben der Baukommission und Mitgliederzahl 
- Änderung der Aufgaben der Gemeindebetriebskommission und Mit-

gliederzahl 
- Aufhebung der Liegenschaftskommission 
- Ausführlichere Auflistung der Aufgaben der Schul- und Kulturkommis-

sion sowie Änderung der Mitgliederzahl 
 
Der Gemeinderat hat die Teilrevision der Gemeindeordnung dem Amt für 
Gemeinden und Raumordnung zur Vorprüfung vorgelegt. Die Hinweise und 
Empfehlungen wurden berücksichtig. Das AGR hält die vorliegende Gemein-
deordnung als genehmigungsfähig. 
 
Die Gemeindeordnung kann zu den Öffnungszeiten von der Gemeindever-
waltung oder auf der Homepage eingesehen werden. 
 
Marc Känel, Gemeindepräsident  
 

Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung 
Der Teilrevision der Gemeindeordnung sei zuzustimmen. 
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2. Jahresrechnung 2023 - Genehmigung 
 

Übersicht der Ergebnisse 

Ergebnis Erfolgsrechnung (in Fr.) Rechnung 2023 Budget 2023 

Gesamthaushalt   
Aufwand Gesamthaushalt 6’233’374.54 6'189'510.00 
Ertrag Gesamthaushalt 6'297'530.47 5'938'682.00 
Ergebnis Gesamthaushalt 64'155.93 -250'828.00 

Allgemeiner Haushalt   
Aufwand allgemeiner Haushalt 3'899'570.55 3'910’073.00 
Ertrag allgemeiner Haushalt 4'171'438.72 3'820’517.00 
Ergebnis allgemeiner Haushalt 271'868.17 -89’556.00 

Wasserversorgung   
Aufwand Wasserversorgung 256'125.31 222’012.00 
Ertrag Wasserversorgung 192'963.47 201’510.00 
Ergebnis Wasserversorgung -63'161.84 -20'502.00 

Abwasserentsorgung   
Aufwand Abwasserentsorgung 332'769.43 309’380.00 
Ertrag Abwasserentsorgung 227'945.96 248’180.00 
Ergebnis Abwasserentsorgung -104'823.47 -61’200.00 

Abfall   
Aufwand Abfall 87'515.97 79’260.00 
Ertrag Abfall 75'313.65 70'600.00 
Ergebnis Abfall -12'202.32 -8’660.00 

Elektrizitätsversorgung   
Aufwand Elektrizität 1'518'711.10 1'531’600.00 
Ertrag Elektrizität 1'555'473.70 1'474’140.00 
Ergebnis Elektrizitätsversorgung 36'762.60 -57’460.00 

Kommunikationsanlage   
Aufwand Kommunikationsanlage 138'682.18 137’185.00 
Ertrag Kommunikationsanlage 74'394.97 123’735.00 
Ergebnis Kommunikationsanlage -64'287.21 -13’450.00 

SF Soziales und Dorfkultur   
Aufwand  0.00 0.00 
Ertrag  0.00 0.00 
Ergebnis Soziales und Dorfkultur 0.00 0.00 

 

Ergebnis allgemeiner Haushalt 

Der allgemeine Haushalt schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 271'868.17 um Fr. 361'424.17 besser ab als budgetiert. Einer der Haupt-
gründe dieses Ergebnisses ist auf der Ertragsseite zu finden. Der Bereich 
Steuern schliesst netto rund Fr. 300'000.00 besser ab, als budgetiert. Zu 
Buche schlagen hier insbesondere Mehreinnahmen von Fr. 55'599.55 bei 
den Einkommenssteuern und Fr. 171'609.35 bei den Gewinnsteuern. Bei 
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den Sonderveranlagungen können wir Mehrreinnahmen von Fr. 36'480.10 
verzeichnen und bei den Grundstückgewinnsteuern Fr. 45'579.65.  
Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Einnahmen weiterhin 
schwanken werden. 
 
Ergebnisse Spezialfinanzierungen 

Bereich Ergebnis 
2023 

Budget 
2023 

Bilanzausgleich 
neu 

Bestand 
Werterhalt neu 

Wasser -63'161.84 -20'502.00 719'344.36 717'789.14 

Abwasser -104'823.47 -61'200.00 383'957.75 1'172'773.10 

Abfall -12'202.32 -8'660.00 102'745.28 0.00 

Elektrizität 36'762.60 -57'460.00 1'367'228.65 50'161.50 

Kommunikation -64'287.21 -13’450.00 588'787.42 0.00 

 

Wasserversorgung: 
In der Wasserversorgung sind beim Unterhalt des Leitungsnetzes höhere Kosten 
entstanden, als vorgesehen. Ausserdem war die Einlage in den Werterhalt zu tief 
budgetiert. Die internen Verrechnungen von Dienstleistungen sind ebenfalls höher 
ausgefallen. Zudem konnten im Jahr 2023, gegenüber dem Budget, keine An-
schlussgebühren vereinnahmt werden.  
 
Abwasserentsorgung: 
Der Unterhalt des Kanalnetzes ist rund Fr. 10'000.00 höher ausgefallen als bud-
getiert. Ausserdem sind höhere Einlagen in den Werterhalt, Mehraufwände bei 
den internen Verrechnungen sowie Mehrkosten beim Betriebsbeitrag ARA zu ver-
zeichnen. Im Jahr 2023 konnten zudem keine Anschlussgebühren in Rechnung 
gestellt werden.  
 
Abfallentsorgung: 
Die Spezialfinanzierung Abfall schliesst im Bereich des Budgets ab. Bei der Ent-
sorgung des Grünguts sind Mehrkosten entstanden. Jedoch konnten auch mehr 
Kehrichtgrundgebühren eingenommen werden. 
 
Elektrizitätsversorgung: 
Bei der Energiebeschaffung ist ein Mehraufwand von Fr. 107'076.52 zu verzeich-
nen. Jedoch sind einige der budgetierten Unterhaltsarbeiten nicht angefallen. Zu-
dem resultiert ein Mehrertrag beim Energieverkauf und der Netznutzung. 
 
Kommunikationsanlage: 
Die Benützungsgebühren sind tiefer ausgefallen, als budgetiert. Hier resultiert ein 
Minderertrag von Fr. 13'482.45. Ausserdem sind bei den Anschlussgebühren, ge-
genüber den budgetierten Fr. 33'700.00, lediglich Fr. 5'463.42 vereinnahmt wor-
den. 
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Investitionsrechnung 

Im Rechnungsjahr wurden Nettoinvestitionen von Fr. 393'402.77 getätigt, 
davon Fr. 117'217.20 im allgemeinen Haushalt und Fr. 276'185.57 in den 
spezialfinanzierten Bereichen. 
 

Nachkredite 

Sämtliche Nachkredite der Erfolgsrechnung liegen in der Beschlusskompe-
tenz des Gemeinderats, die Gemeindeversammlung hat keine Nachkredite 
zu genehmigen. 
 
Eigenkapital 

Nach Abschluss des Rechnungsergebnisses 2023 ergeben sich folgende 
Bestände im Eigenkapital per 31.12.2023: 
 
 01.01.2023 31.12.2023 

Eigenkapital Total 7'247'264.43 7'418'657.82 

Spezialfinanzierungen 3'369'775.70 3'162'063.46 

Wasserversorgung (Bilanzüberschuss) 782'506.20 719'344.36 

Abwasserentsorgung (Bilanzüberschuss) 488'781.22 383'957.75 

Abfall (Bilanzüberschuss) 114'947.60 102'745.28 

Elektrizität (Bilanzüberschuss) 1'330'466.05 1'367'228.65 

Kommunikationsanlage (Bilanzüberschuss) 653'074.63 588'787.42 

Vorfinanzierungen 1'792'583.28 1'962'769.09 

Allgemeiner Haushalt (Fonds Dorfkultur) 22'045.35 22'045.35 

Werterhalt Wasserversorgung 635'623.94 717'789.14 

Werterhalt Abwasserentsorgung 1'099'233.79 1'172'773.10 

Werterhalt Elektrizitätsversorgung 35'680.20 50'161.50 

Werterhalt Kommunikationsanlage 0.00 0.00 

Neubewertungsreserve 188'845.05 125'896.70 

Schwankungsreserve 63'983.50 63'983.50 

Bilanzüberschuss allgemeiner Haushalt 1'832'076.90 2'103'945.07 

 
In den Ergebnissen der Bilanz zeigt sich, dass in allen Bereichen des Fi-
nanzhaushalts weiterhin Rücklagen (Eigenkapital, Bilanzüberschüsse/Wert-
erhaltsbestände) vorhanden sind, um allfällige zukünftige Defizite auffangen 
zu können. 
 
Marc Känel, Gemeindepräsident  
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Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung 

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2023 an seiner Sitzung vom 

02.04.2024 genehmigt und beantragt der Gemeindeversammlung, die 

Jahresrechnung 2023 zu genehmigen. 

 
Ergebnis Erfolgsrechnung (in Fr.) Rechnung 2023 

Gesamthaushalt  
Aufwand Gesamthaushalt 6’233’374.54 
Ertrag Gesamthaushalt 6'297'530.47 

Ergebnis Gesamthaushalt 64'155.93 

Allgemeiner Haushalt  
Aufwand allgemeiner Haushalt 3'899'570.55 
Ertrag allgemeiner Haushalt 4'171'438.72 

Ergebnis allgemeiner Haushalt 271'868.17 

Wasserversorgung  
Aufwand Wasserversorgung 256'125.31 
Ertrag Wasserversorgung 192'963.47 

Ergebnis Wasserversorgung -63'161.84 

Abwasserentsorgung  
Aufwand Abwasserentsorgung 332'769.43 
Ertrag Abwasserentsorgung 227'945.96 

Ergebnis Abwasserentsorgung -104'823.47 

Abfall  
Aufwand Abfall 87'515.97 
Ertrag Abfall 75'313.65 

Ergebnis Abfall -12'202.32 

Elektrizitätsversorgung  
Aufwand Elektrizität 1'518'711.10 
Ertrag Elektrizität 1'555'473.70 

Ergebnis Elektrizitätsversorgung 36'762.60 

Kommunikationsanlage  
Aufwand Kommunikationsanlage 138'682.18 
Ertrag Kommunikationsanlage 74'394.97 

Ergebnis Kommunikationsanlage -64'287.21 

SF Soziales und Dorfkultur  
Aufwand  0.00 
Ertrag  0.00 

Ergebnis Soziales und Dorfkultur 0.00 

  
Investitionsrechnung (in Fr.)  

Ausgaben 394'103.77 
Einnahmen 701.00 

Nettoinvestitionen 393'402.77 
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3. Orientierung Gemeinderat 
 
In diesen Traktanden kann kein Beschluss gefasst werden. Anträge können 
aber von der Versammlung verbindlich erklärt werden, so dass ein bestimm-
tes Geschäft, insofern nicht ein anderes Organ hierfür zuständig ist, der 
nächsten Gemeindeversammlung vorgelegt werden muss. 
 
Der Gemeinderat orientiert an der Versammlung über den Stand zur Orts-
planungsrevision, die Schule Bargen, Kauf Liegenschaft Wanzenried, Pro-
jekt Friedhofumgestaltung, Mehrzweckhallenreglement und das Projekt zur 
Sanierung Roter Platz bei der Mehrzweckhalle. 

 
 
Verzicht auf Heimatschein 
 

In der Schweiz ist der Heimatschein ein amtliches Dokument, das Schweizer 
Staatsangehörigen ausgestellt wird. 
 
Der Heimatschein wird vom Zivilstandsamt des Heimatortes ausgestellt und 
musste bis anhin bei der Einwohnerkontrolle der Wohngemeinde hinterlegt 
werden. Aufgrund einer Gesetzesänderung wird im Kanton Bern bei einem 
Wohnsitzwechsel auf den Heimatschein verzichtet. Gleichzeitig müssen die 
Gemeinden zwingend die Dienstleistung digitaler Umzug anbieten. Die per-
sönliche Anmeldung am Schalter ist nach wie vor möglich. In Bargen können 
Sie sich seit dem 1. Februar 2024 mittels eUmzug an- oder abmelden. 
 
Bei der Anmeldung von Schweizerinnen und Schweizer werden die Daten 
ausschliesslich über die digitale Schnittstelle vom Zivilstandsamt bezogen. 
Die Niederlassungsausweise, welche bisher als Quittung für den deponier-
ten Heimatschein ausgestellt wurden, entfallen ebenfalls.  
 
Der Heimatschein wird erst wieder benötigt, falls ein Umzug in einen ande-
ren Kanton stattfindet. 
 
Wenn Sie nun von Bargen wegziehen, wird Ihnen die Einwohnerkontrolle 
den Heimatschein aushändigen. Dieser ist aufzubewahren, weil Sie ihn mög-
licherweise bei einem Umzug in einen anderen Kanton noch benötigen wer-
den. 
 
Gemeindeverwaltung Bargen  
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Abfallstatistik 
 

In der Gemeinde Bargen wurde in den vergangenen Jahren folgende Men-
gen an Abfall (Siedlungsabfall) gesammelt: 
 

2020 212'019 kg 
2021 214'659 kg 
2022 219'152 kg 
2023 208'059 kg -> ergibt 190 kg Abfall pro Kopf bei 1'095 Einwohner 
 
Die Sammelmenge beim Grüngut betrug im Jahr  
2019 53 Tonnen 2022 132 Tonnen 
2020 95 Tonnen 2023 159 Tonnen 
2021 135 Tonnen 
 
Baukommission Bargen 
 
 

Smart Meter Rollout 
 

Die Umstellung auf Smart Meter (intelligentes Verbrauchs - Messsystem) er-
folgt im Rahmen der Energiestrategie 2050 des Bundes in der ganzen 
Schweiz und ist in der Stromversorgungsverordnung (Strom VV) gesetzlich 
geregelt und vorgeschrieben. 
An der Gemeindeversammlung vom 04.12.2021 wurde der Verpflichtungs-
kredit für die Installation dieses Systems angenommen. 
 
Die Elektrizitätsversorgung Bargen hat im Oktober 2023 mit dem Rollout be-
gonnen. Das EW Aarberg führt im Auftrag der Elektrizitätsversorgung die 
Zählerwechsel aus. Bis Ende April 2024 sind bereits rund die Hälfte aller 
Zähler ersetzt. Ziel ist es, bis Ende 2024 komplett auf die Smart Meter um-
gestellt zu haben, damit alle Zähler über das Glasfasernetz kommunizieren 
und aus der Ferne ausgelesen werden können. 
 
Wer bereits einen Smart Meter besitzt, erhält neu eine Quartalsrechnung mit 
dem genauen Stromverbrauch anstelle der Akontorechnung. Der Stromver-
brauch kann online im Kundenportal der Gemeinde angesehen werden. 
Auch sämtliche Rechnungen sind dort einsehbar. Sie können sich unter fol-
gendem Link mit einer alten Rechnung registrieren.  
kundenportal.encontrol.ch/bargen 
 
Gemeindebetriebskommission Bargen  

https://kundenportal.encontrol.ch/bargen
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Informationen der Schulkommission und Schulleitung 
 

„Wir schaffen eine neue Basis, Stufe für Stufe für unsere Schule“ 
 
Liebe Bargenerinnen und Bargener, liebe Eltern, Grosseltern, liebe Ge-
meinde 
 
Die Schule lebt, sie verändert sich und passt sich auch immer den Umstän-
den an. Momentan herrscht Lehrermangel, die Klassengrössen variieren 
stark und die Gemeinde wächst. 
Wir wollen dieser Situation mit einer Kontinuität und Beständigkeit entgegen-
wirken. Deshalb hat sich die Schule in Gesprächen mit dem Inspektorat und 
der Schulkommission entschieden, die Einführung der Basisstufe zu planen. 
Die Basisstufe verbindet den Kindergarten und das erste und zweite Schul-
jahr der Primarstufe. In Basisstufenklassen werden Kinder im Alter von 4 bis 
8 Jahren gemeinsam und ihrem Entwicklungsstand entsprechend unterrich-
tet.  
 
Für unsere Kinder, aber auch für die ganze Gemeinde bringt die Basisstufe 
folgende positive Aspekte: 

1. Individuelle Förderung 
2. Altersgemischte Gruppen 
3. Spielerisches und systematisches Lernen 
4. Klare Strukturen und Rituale 
5. Attraktivität auf dem Stellenmarkt 
6. Auffangmöglichkeit Wachstum der Gemeinde 
7. Beständiges Schulsystem 

 
Die Umsetzung benötigt ein starkes Lehrpersonenteam, welches wir zum 
Glück bereits jetzt haben. Mit der Einführung der Mehrjahrgangsklassen (KG 
– 1. Klasse) werden die Lehrerinnen dieses stufenübergreifende System be-
reits einführen und aufbauen. Sie arbeiten eng zusammen und sind sehr 
motiviert. 
Danke für ihren Einsatz für unsere Kinder und unsere Gemeinde! 
 
Um ihnen allen die Basisstufe, den heutigen Schulalltag und das Schulmo-
dell für Bargen vorzustellen und zu erklären, findet am Montagabend, 
21.10.2024 ein Informationsanlass statt. Sie werden dazu zeitnah eingela-
den. 
 

https://www.akvb-unterricht.bkd.be.ch/content/dam/akvb-unterricht_bkd/dokumente/de/startseite/regelunterricht/eingangsstufe/qualitaetsmerkmale-basisstufe-d.pdf
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Gemeinsam für unsere Kinder, gemeinsam für unsere Schule, gemeinsam 
für unsere Gemeinde. 
 
Schule Bargen Projektleitung Melanie Scheurer 
 
 
 

 
 
Diese Grafik ist aus dem Lehrplan 21 und zeigt die Übersicht auf, wie die Schuljahre aufgebaut 
sind.  
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4. Verschiedenes 
 

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung 
 
Die Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung sind wie folgt: 
 
Montag 09.00 – 12.00  /  geschlossen 
Dienstag 09.00 – 12.00  /  14.00 – 18.00 
Mittwoch 09.00 – 12.00  /  geschlossen 
Donnerstag 09.00 – 12.00  /  geschlossen 
Freitag geschlossen 
 
Anmerkung: 
In diesen Zeiten ist gewährleistet, dass Telefon und Schalter bedient sind. 
Nach Voranmeldung können auch Termine ausserhalb der Öffnungszei-
ten vereinbart werden. 
 
 
 

 
Sommeröffnungszeiten 
während Schulferien (08.07. – 09.08.2024): 
 
Dienstag 09.00 – 12.00  /  14.00 – 18.00 
Donnerstag 09.00 – 12.00 
 
 
Da der 1. August auf einen Donnerstag fällt, ist in dieser Woche die Verwal-
tung lediglich am Dienstag, 30. Juli 2024 geöffnet. Danke für die Kenntnis-
nahme. 
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«Wir wollen den Gemeinden 
zeigen, wo sie aktiv werden müssen» 

 
Papier hat ausgedient: Mit dem neuen Gesetz über 

die digitale Verwaltung (DVG) verpflichtet der Kan-

ton Bern die Gemeinden, ihre Prozesse in der Ver-

waltung bis zum Jahr 2029 zu digitalisieren. Das Ge-

meindenetzwerk seeland.biel/bienne will sie dabei 

unterstützen. Das Vorstandmitglied Adrian Hutzli 

ist selbst in der Informatikbranche tätig und über-

zeugt, dass nicht nur die Gemeinden, sondern auch 

die Bevölkerung und die Wirtschaft von der Digita-

lisierung profitieren werden. 

 

Was bedeutet digitale Transformation für eine Gemeinde? 
Dass Prozesse der Verwaltung digital abgewickelt werden müssen, wo es sinn-
voll ist – und zwar die internen, jene in Zusammenarbeit mit anderen Verwal-
tungen und auch jene im Kontakt mit der Bevölkerung. Im Bauwesen ist das 
bereits so: Man reicht Dokumente heute nicht mehr auf Papier ein, sondern 
digital. Damit kann man sie auch auf elektronischem Weg einsehen, jederzeit 
und von überall her. Ein anderes Beispiel ist die Parkplatzbewirtschaftung: Ein 
digitales System wickelt den ganzen Prozess ohne Bargeld und Papier ab – 
das Bezahlen der Parkgebühr, die Kontrollen, das Ausstellen und Versenden 
der Bussen. 
 
Werden dabei jene, die ohne Smartphone und PC unterwegs sind, nicht 
ausgeschlossen? 
Doch. Darum bleibt der persönliche Kontakt mit der Verwaltung auch weiterhin 
möglich. Dennoch kann ich allen, die heute ausschliesslich analog unterwegs 
sind, nur empfehlen, den Einstieg in die digitale Welt zu wagen. Es gibt ja viele 
Möglichkeiten, wie man sich dabei unterstützen lassen kann. Warum nicht die 
Enkelkinder fragen? Die sind häufig gerne behilflich. 
 
Wo stehen die Seeländer Gemeinden heute mit der Digitalisierung ihrer 
Verwaltungen? 

Adrian Hutzli ist Ge-
meindepräsident von 
Täuffelen und Vizepräsi-
dent von seeland.biel/bi-
enne. 
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Das ist unterschiedlich und nicht von der Grösse einer Gemeinde abhängig. Es 
gibt bereits gute Lösungsansätze. Noch zu selten wird der Einsatz von Künst-
licher Intelligenz (KI) in Betracht gezogen. Mit dieser können viele Prozesse 
unterstützt werden. 
 
Wie kann seeland.biel/bienne die Gemeinden unterstützen? 
Beim Thema Datensicherheit müssen wir die Gemeinden sensibilisieren, damit 
sie sich vor Angriffen schützen und Daten sicher aufbewahren. Zudem möch-
ten wir ihnen aufzeigen, welche Lösungen es für welche Aufgaben und Pro-
zesse gibt. Die Gemeinden beurteilen danach selbst, was sie brauchen. 
 
Auch der Kanton und der Verband Bernischer Gemeinden (VBG) bietet 
den Gemeinden Unterstützung an. Ist das nicht ausreichend? 
Die Applikationen des Kantons im Steuer- oder im Bauwesen dienen auch den 
Gemeinden. Darüber hinaus haben die Gemeinden aber spezifische Bedürf-
nisse für Aufgaben, die sie in eigener Verantwortung erfüllen müssen. Da hilft 
ihnen der Kanton nicht weiter. Mit dem VBG werden wir mögliche Synergien 
berücksichtigen. 
 
Wie geht seeland.biel/bienne nun konkret vor? 
Wir werden den Gemeinden in Workshops mit externen Fachleuten zeigen, wo 
sie aktiv werden müssen. Dabei werden sie auch von den Erfahrungen profi-
tieren, die andere Gemeinden gemacht haben. Die Begleitung durch Expertin-
nen und Experten finanzieren die teilnehmenden Gemeinden mit eigenen Bei-
trägen. 
 
Was bringt die Digitalisierung letztlich den Gemeinden? 
Einen Effizienzgewinn- und eine Qualitätssteigerung in der Verwaltung, zum 
Beispiel, wenn Termine automatisch verwaltet oder wenn Baugesuche schnel-
ler bearbeitet werden. Auch die Bevölkerung und die Wirtschaft profitieren, 
wenn administrative Prozesse effizienter ablaufen und der Service der Ge-
meinde rund um die Uhr und in vielen Sprachen verfügbar ist. Gute Dienstleis-
tungen sind ein Standortfaktor. Auch die Zusammenarbeit zwischen Gemein-
den wird mit digitalen Prozessen einfacher. 
 
Mehr Infos zum Thema: 
www.seeland-biel-bienne.ch 
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JETZT IST ES HÖCHSTE ZEIT: ZURÜCKSCHNEIDEN VON  

BÄUMEN  UND STRÄUCHERN 
 
 
Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, die zu nahe an Strassen stehen oder 
in den Strassenraum hineinragen, gefährden die Verkehrsteilnehmenden, 
aber auch Kinder und Erwachsene, die aus verdeckten Standorten unver-
mittelt auf die Strasse treten. 
 
 
Die Strassenanstösser werden hiermit ersucht, die Äste und andere Bepflan-
zungen regelmässig im Verlaufe des Jahres auf das vorgeschriebene Licht-
mass zurückzuschneiden. Bei Missachtung und erfolgloser einmaliger Erin-
nerung, werden die Arbeiten auf Kosten des Pflichtigen ausgeführt. 
 
 

 Hecken, Sträucher, Anpflanzungen müssen seitlich mindestens 50 cm 
Abstand vom Fahrbahnrand haben. Überhängende Äste dürfen nicht in den 
über der Strasse freizuhaltenden Luftraum von 4.50 m Höhe hineinragen. 
Über Geh- und Radwegen muss mindestens eine Höhe von 2.50 m freige-
halten werden. 
 

 Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf nicht beeinträchtigt werden. 
 

 An unübersichtlichen Strassenstellen dürfen Einfriedungen und 
Zäune die Fahrbahn um höchstens 60 cm überragen. Für die nicht hoch-
stämmigen Bäume, Hecken, Sträucher, landwirtschaftlichen Kulturen und 
dergleichen gelten die Vorschriften über Einfriedungen. Danach müssen sol-
che Pflanzen bis zu einer Höhe von 1.20 m einen Strassenabstand von 50 
cm ab Fahrbahnrand einhalten. Sind sie höher, so müssen sie um ihre 
Mehrhöhe zurückversetzt werden. Dies gilt auch für schon bestehende 
Pflanzungen. 
 

Vielen Dank für die wertvolle Mitarbeit. 
 

Ressort Liegenschaften Bargen 
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Hundetaxe 2024 

Die Hundetaxe für das Jahr 2024 beträgt für 
jeden Hund, der vor dem 1. Februar 2024 gebo-
ren wurde, CHF 80.00. 
 

Die Gebühren werden im August 2024 mittels 
Rechnung durch die Finanzverwaltung erho-
ben. 
Bitte melden Sie Ihre neuen Hunde bei uns auf der Gemeindeverwaltung an. 
Ebenso bitten wir um Abmeldung der verstorbenen Hunde. 
 
 
 

Open-Air-Kino 
 

Am Freitag, 23. August 2024 findet wiederum das  
Open-Air-Kino auf dem „Roten Platz“ bei der Mehr-
zweckhalle Bargen statt. Bei schlechter Witterung in 
der MZH. Weitere Infos folgen zu einem späteren 
Zeitpunkt mittels Flyer. 

 

 

 

Wasserhärte 

Die Wasserhärte der Gemeinde Bargen  
beträgt 33.6°fH. 
 
 

Wasserhärte Tabelle in fH (=französische Härte) 
  0 bis   7 sehr weich 
  7 bis 15 weich 
15 bis 25 mittel - hart 
25 bis 32 ziemlich hart 
32 bis 42 (sehr) hart 
 
 
  

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZmtvO6vHTAhWJ0xoKHbsnDUwQjRwIBw&url=https://www.j-w-k.ch/kino_2016/&psig=AFQjCNGRuIjhaOBHtn4gLAci3JK9J0s3Ng&ust=1494935277195020
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5t93RjubLAhVFOxQKHffPCRYQjRwIBw&url=http://www.spiel-ideen.ch/spielzeug-online-shop/spielsachen/spielzeug/produkt/1015/014179_ravensburger&psig=AFQjCNF4UZPr3_iQjLjIbMzM_sOkTO73eQ&ust=1459348403351622
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Tempoauswertungen Murtenstrasse 
 
Herbst 2023 
 

 
• Durchschnittsgeschwindigkeit  43.1km/h 
• Anzahl Fahrzeuge pro Tag   5765 

 
 
Winter 2023/2024 
 

 
 

• Durchschnittsgeschwindigkeit  42.5km/h 
• Anzahl Fahrzeuge pro Tag   4793 
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Aufruf zur Meldung der Asiatischen Hornisse (Vespa Velutina) 
 
Die Asiatische Hornisse breitet sich seit 2022 in der Nordwestschweiz aus. 
Sie ist eine Gefahr für Bienen, Wildbienen und weitere Insekten, sowie für 
Wein- und Fruchtkulturen. Die Gefahr durch Vespa Velutina für den Men-
schen ist nicht höher als durch einheimische Hornissen oder Wespen. Um 
die Ausbreitung der Asiatischen Hornisse zu verlangsamen, ist eine mög-
lichst frühe Erkennung weiterer Ansiedlungen notwendig. 
Die Königinnen bauen im Frühling kleine Vornester an einer geschützten 
Stelle in Bodennähe oder bis zu 3 Meter über dem Boden. Im Verlauf des 
Jahres wird meist ein Hauptnest in einem hohen Baum oder an Gebäuden 
gebaut und das Volk zieht samt Königin um. 
Daher bitten die Behörden der Region Nordwestschweiz von April bis An-
fangs Juli vor allem um Beobachtungen von Hecken, Unterständen, Vordä-
chern und ähnlichen geschützten Stellen. Dort könne sich ein Vornest befin-
den. 
 

 
 
Bitte melden Sie verdächtige Vor- und Hauptnester und Insekten (mit Bild 
und Koordinaten) an die Meldestelle für verdächtige Insekten und Nester. 
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Vereinsbeiträge 
 
Beiträge der Vereine und anderen Organisationen können an dieser Stelle 
erscheinen. Bitte reichen Sie Ihre Mitteilungen, Bilder etc. bis jeweils 2 Mo-
nate vor der Gemeindeversammlung bei der Gemeindeverwaltung ein (in 
elektronischer Form). 
 
Gemeinderat Bargen 
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Wer wir sind…  
 
Im Winter 2022 / 2023 wurde der Elternrat der Schule Bargen mit dem Ziel gegrün-
det, den Informationsaustausch zwischen Schule und Eltern zu fördern und Ange-
bote für Kinder und Eltern zu schaffen. Hierfür arbeitet der Elternrat eng mit der 
Schulleitung zusammen. 

Seit der Gründung konnten wir bereits verschiede Projekte realisieren. Der Samich-
lous kam nach Bargen, im Dezember stand ein Wunschbaum beim Schulhaus, ein 
Elterninformationsanlass zum Thema Kinder und Medien wurde durchgeführt, wir 
konnten die Spielbörse eröffnen (Spiele Tauschplatz für die ganze Dorfbevölke-
rung) uvm. 

Weitere Aktionen sind in Planung und werden in den nächsten Monaten umge-
setzt.  

Interessierte Eltern mit Kindern im schulpflichtigen Alter sind herzlich willkommen 
Ihre Ideen, Kreativität und Wissen miteinzubringen und die nächsten Projekte mit-
zugestalten und können sich unter elternrat@schulebargen.ch melden. 
 
 
 Es grüsst der Elternrat Bargen 
 

  

mailto:elternrat@schulebargen.ch
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Es freut uns, Sie an der 

Gemeindeversammlung begrüssen zu dürfen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Gemeinderat und das Verwaltungsteam 

wünschen Ihnen wunderbare Sommertage! 


